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Verordnung
über die Erhöhung der Renten der Sozialversiche
rung der Arbeiter und Angestellten und der Renten 
für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossen

schaften und Mitglieder der Kollegien der 
Rechtsanwälte.

Vom 9. April 1959

Durch die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät der Werktätigen in der volkseigenen Wirtschaft sind 
die Voraussetzungen geschaffen, auch den Lebensstan
dard der Rentner weiter zu erhöhen.

Auf Vorschlag des Bundesvorstandes des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes wird folgendes verordnet:

§ 1

(1) Die Vollrenten der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten werden um 10,— DM monatlich erhöht.

(2) Die Vollrenten der Sozialversicherung bei der 
Deutschen Versicherungs-Anstalt aus dem Kreis der Mit
glieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften und 
der Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte werden 
um 10,— DM monatlich erhöht.

(3) Als Vollrenten im Sinne der Absätze 1 und 2 
gelten:

Altersrenten
Invalidenrenten
Bergmannsvollrenten

VDN-Vollrenten 
U nf allvollrenten 
Kriegsinvalidenvollrenten 
Witwen-(Witwer-)Vollrenten 

wegen Alter, Invalidität oder Erwerbsbehinderung.

§ 2

(1) Die Vollwaisenrenten der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten werden um 10,— DM monat
lich erhöht.

(2) Die Vollwaisenrenten der Sozialversicherung bei 
der Deutschen Versicherungs-Anstalt für die Hinterblie
benen von Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenos
senschaften und von Mitgliedern der Kollegien der 
Rechtsanwälte werden um 10,— DM monatlich erhöht.

§ 3
(1) Die Halbwaisenrenten der Sozialversicherung der 

Arbeiter und Angestellten werden um 5,— DM monat
lich erhöht.

(2) Die Halbwaisenrenten der Sozialversicherung bei 
der Deutschen Versicherungs-Anstalt für Hinterbliebene 
von Mitgliedern sozialistischer Produktionsgenossen
schaften und von Mitgliedern der Kollegien der Rechts
anwälte werden um 5,— DM monatlich erhöht.

§ 4
(1) Die Kinderzuschläge, die zu den Vollrenten der 

Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten zu 
zahlen sind, werden um 5,— DM monatlich erhöht.


